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Frühjahrspokal Gewehr 2014 
 
Liebe Sportfreunde, 

 

mit diesem Schreiben erhaltet Ihr die Startmitteilung für den Frühjahrspokal 2014 in Hannover, Wilkenburger Str. 30. 

Dies wird der erste Frühjahrspokal nach der Regeländerung sein. Bei den Kreismeisterschaften wurdet Ihr damit 

bestimmt schon konfrontiert. Die angegeben Zeiten beziehen sich immer auf den Start zum Wertungsschießen! 

15 Minuten vor dieser Zeit wird das Probeschießen beginnen. Bitte informiert Eure Sportlerinnen und Sportler über 

die Startzeiten. Sollte es Änderungen geben, so teilt mir das bitte sofort mit. Das Startgeld (gleich Reuegeld) ist am 

Wettkampftag, vor Beginn des Schießens, in der Anmeldung zu bezahlen. Die Verantwortlichen erscheinen bitte 

rechtzeitig zur Anmeldung (auf dem 10m Stand rechts). Eine Waffenkontrolle findet nicht statt. Alle weiteren 

Informationen werden am Wettkampftag durch Aushang bekannt gegeben.  

 

Eine weitere Änderung betrifft auch die neuen Finalregeln. Da sowohl bei den Landes- als auch bei den Deutschen 

Meisterschaften nach den neuen Finalregeln die Medaillen vergeben werden, wird auch beim diesjährigen 

Frühjahrspokal danach verfahren. In den olympischen Disziplinen KK liegend (Herren und Junioren), KK 3x20 

(Jugend, Junioren w, Damen), KK 3x40 (Herren und Junioren), Luftgewehr 40 (Jugend, Junioren w, Damen) und 

Luftgewehr 40 (Junioren, Herren) ist geplant Finals mit den besten 8 Startern, unabhängig in welcher Klasse sie 

starten, durchzuführen. Es ist zwar ein Mammutprogramm, aber wir wollen es versuchen zu meistern. Auf der 

Homepage der Gewehrschützen werden dazu in wenigen Tagen weitere Informationen veröffentlicht. Es ist auf alle 

Fälle zu empfehlen, sich mit dem Ablauf  vorher vertraut zu machen.  

 

Bei Sportlern, die am Wettkampftag das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist unaufgefordert die 

Ausnahmegenehmigung vorzulegen.  Wir weisen darauf hin, dass bei KK Pufferpatronen und bei LG die 

Sicherheitsschnur Pflicht sind. 

 

Für die Wettkämpfe wünschen wir viel Erfolg und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

              
 

Norbert Poltermann 

Landestrainer 

 


